
   

HerausForderung e.V. 
Pater-Dietrich-Ring 32 
46286 Dorsten eingegangen und geprüft bei HerausForderung e.V.: ……………………………………. 

A2 Persönliche Erklärung 

Persönliche Erklärung gemäß § 72a SGB VIII (*) 

 

Name: ........................................................ Vorname: ................................................................. 

geb. am: ............................... Adresse: ……………………………………………………….………………………….. 

Ich erkläre, dass ich niemals wegen folgender Delikte verurteilt wurde oder ein Strafbefehl gegen mich 
ergangen ist. Es sind derzeit keine Verfahren gegen mich wegen der unten benannten Delikte anhängig.  

Es wurde auch kein Verfahren wegen der folgenden Delikte gegen mich wegen Geringfügigkeit oder 
gegen Auflagen (§§ 153 bis 154c StPO) eingestellt. Hierbei geht es insbesondere um Verfahren oder 

Vergehen in folgenden Angelegenheiten: 

• Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB) 

• Sexueller Missbrauch, Nöttgung oder sonstige Sexualdelikte (§§ 174 - 174c, 176 - 179, 182; 84i, 

184j, 184k und 184l StGB) 

• Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger oder Förderung der Prostitution (§§ 180 - 80a, 

181a, 184f und 184g StGB) 

• Exhibitionistische Handlungen (§§ 183 und 183a StGB) 

• Herstellung, Besitz oder Verbreitung pornografischer Schriſten (§§ 184 – 184e StGB) 

• Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen (§ 201a Absatz 3 

StGB) 

• Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB), Menschenhandel (§§ 232 - 233a StGB), 

Menschenraub (§ 234 StGB), Entziehung Minderjähriger (§ 235 StGB), Kinderhandel (§ 236 StGB) 

 

Dorsten, den .......................................................................... 

Unterschriſt Ehrenamliche*r/Beschäftigte*r ........................................................................ 

 

 

(*) § 72a SGB VIII, Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestraſter Personen (1) Die Träger der öffentlichen  Jugendhilfe dürfen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäſtigen oder vermitteln, die rechtskräſtig wegen 

einer Straſtat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 

232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 

Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und §30a 

Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. (...) 


